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Antragsformular: Provisorische Prämienverbilligung 2025 

Personen, welche für die Zeit bis zur definitiven Verfügung der individuellen Prämien- 
verbilligung (IPV) nachweislich auf die Prämienverbilligung angewiesen sind, können beim 
Gesundheitsamt ein Gesuch um eine provisorische Prämienverbilligung stellen. 

 
Antragstellende Person 

 

Name, Vorname     Geburtsdatum    

Adresse    Telefon    

PLZ, Ort     

 
Familienmitglieder im gleichen Haushalt lebend 

 

Name, Vorname     Geburtsdatum    

Name, Vorname     Geburtsdatum    

Name, Vorname     Geburtsdatum    

Name, Vorname    Geburtsdatum    

 
Damit wir eine allfällige Prämienverbilligung 2025 berechnen können, bitten wir Sie kurz zu 
begründen, warum eine Bevorschussung der individuellen Prämienverbilligung notwendig ist: 

 

 
  

Beilagen □ Lohnausweis(e) 2024, 

 □ Lohnabrechnungen der letzten 6 Monate 

 □ andere Belege:      
 

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die provisorische IPV im Verlaufe des Jahres mit der 
definitiven IPV rückwirkend verrechnet wird. Die IPV und eine allfällige Korrekturzahlung 
werden direkt über die Prämienrechnungen abgewickelt. 

 
 
 

Ort / Datum     Unterschrift     
 

Senden Sie bitte das ausgefüllte und unterschriebene Formular mit den entsprechenden 
Unterlagen an das Gesundheitsamt, Maria Graf, Hoferbad 2, 9050 Appenzell. 
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